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Preußisches Gesetz betreffend die Rechte
der altkatholischen Kirchengemeinschaften
an dem kirchlichen Vermögen vom 4. Juli
1875, § 4

"An dem übrigen, zu kirchlichen Zwecken bestimmten Vermögen wird der

altkatholischen Gemeinschaft, mit Rücksicht auf das Zahlenverhältniß

beider Theile, der Mitgenuß eingeräumt.

Umfaßt die altkatholische Gemeinschaft die Mehrheit der

Gemeindemitglieder und ist die Zahl der übrigen Gemeindemitglieder

nicht mehr erheblich, so kann die Einräumung des vollen Genusses an

die Gemeinschaft verfügt werden.

Gleichzeitig hat in diesem Falle eine Neuwahl des Kirchenvorstandes und

der Gemeindevertretung stattzufinden."
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